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AutorInnen erhalten Tantiemen, deren Höhe in der 
Regel als Prozentsatz angegeben wird. Und hier lohnt 
es sich genau hinzuschauen, denn trotz desselben Pro-
zentsatzes bei identischem Preis für den Endkunden 
kann der Betrag, der letztlich auf dem Konto der Ur-
heberInnen landet, stark variieren. Warum das so ist 
und wie sich die Tantiemen konkret berechnen, erklärt 
Kerstin Brömer.

Wer als AutorIn bei einem Verlag unter Vertrag ist, 
erhält in der Regel einen Vorschuss. Bei Klein- und 
reinen E-Book-Verlagen gilt das allerdings meist nicht. 
Auf jeden Fall aber erhalten die AutorInnen Tantie-
men. Falls es einen Vorschuss gab, werden die Tanti-
emen mit dem Vorschuss verrechnet. Auch Selfpu-
blisherInnen erhalten Tantiemen von den Shops, in 
denen ihre Werke erhältlich sind. In diesem Artikel 
geht es jedoch hauptsächlich um Abrechnungsmo-
delle in Verlagen und somit darum, worauf Auto-
rInnen in puncto Honorar im Verlagsvertrag achten 
sollten, um später keine Enttäuschungen zu erleben.

Nettoladenpreis und Nettoverlagserlös
Die Höhe der Tantiemen wird üblicherweise als Pro-
zentsatz angegeben. Abgesehen von der Höhe dieses 
Prozentsatzes hat naturgemäß ein weiterer Punkt 
großen Einfluss darauf, wie viel Geld tatsächlich bei 
den AutorInnen ankommt: die Berechnungsgrund-
lage, also das, worauf sich der Prozentsatz bezieht. In 
der Regel ist das eine von zwei Größen: der Nettola-
denpreis – auch Nettoladenverkaufspreis genannt – 

oder der Nettoverlagserlös, der manchmal auch als 
Nettoverlagsabgabepreis bezeichnet wird. Und zwi-
schen diesen beiden liegen Welten.

Sehen wir uns zunächst einmal den Nettoladen-
preis an. Dabei handelt es sich um den Ladenver-
kaufspreis abzüglich der Umsatzsteuer (7 Prozent bei 
Büchern, 19 Prozent bei E-Books). Der Nettoladen-
preis eines Buches, für das der Endkunde 10 Euro (= 
Bruttoladenpreis) zahlen soll, beträgt also 9,35 Euro 
(10 Euro × 7 ÷ 107 = 0,65 Euro Umsatzsteuer, die 
von den 10 Euro Bruttoladenpreis abgezogen werden). 
So weit, so einfach. Damit ist der Nettoladenpreis 
eine sehr transparente Berechnungsgrundlage für Tan-
tiemen, die alle Vertragsparteien jederzeit nachvoll-
ziehen können.

Für den Nettoverlagserlös gilt das so nicht. Im 
neuen Normvertrag wird dieser Begriff wie folgt de-
finiert: „der unmittelbaren Verwertung des Werkes zu-
zuordnende Verlagseinnahmen abzüglich Mehrwert-
steuer“. Das lässt durchaus Raum für Interpretationen.

Grundsätzlich basiert der Nettoverlagserlös auf 
dem Nettoladenpreis, allerdings werden davon noch 
Rabatte an den Buchhandel und gegebenenfalls wei-
tere Vertriebspartner abgezogen. Damit ist schon klar, 
dass diese Berechnungsgrundlage für Tantiemen deut-
lich undurchsichtiger ist als der Nettoladenpreis, 
denn AutorInnen sind weder an der Entscheidung 
beteiligt, welche Vertriebspartner der Verlag in An-
spruch nimmt, noch sind sie an den Verhandlungen 
über die Rabatte beteiligt oder kennen in der Regel die 
Verträge. Wenn ein Verlag dann noch weitere Kosten 
abzieht, etwa für die Herstellung oder anteilig für den 
Vertreter, wird es für die AutorInnen völlig intrans-
parent. In einem solchen Fall ist aber sowieso Vorsicht 
geboten, denn üblich ist ein solches Prozedere nicht.

Am besten und am nachvollziehbarsten ist es also, 
wenn die Tantiemen vom Nettoladenpreis berechnet 
werden. Das ist im Printbereich auch die Norm. Bei 
E-Books beispielsweise ist es aber üblich, dass der 
Nettoverlagserlös als Berechnungsgrundlage dient. 
Hierzu sollte man sich vom Verlag erklären und am 
besten anhand einer Beispielrechnung zeigen lassen, 
was genau er darunter versteht. Wird der Nettover-
lagserlös als Nettoladenpreis abzüglich der Prozente 
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Tantiemen: 
Wie viel die Prozente

tatsächlich wert sind
Von Kerstin Brömer
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definiert, die die Distribu tions platt  formen/E-Book- 
Shops sowie der digitale Vertriebspartner des Verlags 
erhalten, ist alles in Ordnung. Weitere Kosten sollte 
der Verlag aber nicht abziehen. Und natürlich sollte 
der Prozentsatz beim Nettoverlagserlös deutlich höher 
sein, weil die Berechnungsgrundlage sehr viel nied-
riger ausfällt als beim Nettoladenpreis.

Rechenbeispiele:  
So viel kommt an Tantiemen heraus

Printbücher
Bei Printbüchern ist eine Honorierung auf Grund-
lage des Nettoladenpreises üblich. Im Bereich Hard-
cover liegt der Prozentsatz meist um die 10 Prozent, 
bei Neulingen können es auch mal nur 8 Prozent sein, 
bei etablierten AutorInnen ab 12 Prozent aufwärts.

Bei Taschenbüchern vereinbaren Verlage und Au-
torInnen meist eine Staffelung der Prozentsätze in 
An lehnung an die Anzahl der verkauften Exemplare. 
Wie diese Staffelung aussieht, hängt unter anderem 
von den Verkaufserwartungen des Verlages ab, die wie-
derum von der Verlagsgröße geprägt werden und sich 
in der Höhe der Startauflage widerspiegeln. Die Pro-
zentsätze sind Verhandlungssache, wobei langjährig 
erfolgreiche AutorInnen natürlich deutlich bessere 
Kar ten haben als DebütantInnen. Letztere starten in 
der Regel mit 5 Prozent in die Staffel.

Bei einem kleineren oder mittelständischen Verlag 
könn te das Staffelhonorar beispielsweise so aussehen:

1 bis 5000 Exemplare: 5 %
5001 bis 10000 Exemplare: 6 %
10001 bis 50000 Exemplare: 7 %
ab 50001 Exemplaren: 8 %

Bei einem großen Publikumsverlag, der in der Regel 
hö here Verkaufszahlen erwartet, wäre dies eine typi-
sche Staffelung:

1 bis 20000 Exemplare: 5 %
20001 bis 40000 Exemplare: 6 %
40001 bis 100000 Exemplare: 7 %
ab 100001 Exemplaren: 8 %

Nehmen wir als Beispiel einmal das gängigste Szenario 
für den Einstieg an: einen Taschenbuchpreis für den 
Endkunden von 9,95 Euro und dass der Autor/die 
Autorin 5 Prozent vom Nettoladenpreis erhält. 9,95 
Euro × 7 ÷ 107 = 0,65 Euro Umsatzsteuer, der Netto-
ladenpreis beträgt also 9,95 Euro – 0,65 Euro = 9,30 
Euro. Davon erhält der Autor / die Autorin 5 Prozent, 
also genau 0,465 Euro.

Würde sich in diesem Beispiel der Prozentsatz für 
das AutorInnenhonorar auf den Nettoverlagserlös be-
ziehen, sähe das Ergebnis ganz anders aus, nämlich 

nur halb so hoch. Buchhandel und Zwischenbuch-
handel (also die Barsortimenter, auch Buchgroßhan-
del genannt, bei denen der stationäre Buchhandel in 
der Regel die Bücher ordert) erhalten insgesamt meist 
50 Prozent des Nettoladenpreises als Rabatt. Ziehen 
wir diesen Rabatt also von den 9,30 Euro ab, verblei-
ben als Nettoverlagserlös 4,65 Euro. Würde sich das 
AutorInnenhonorar daraus berechnen, erhielte der 
Au tor / die Autorin bei vereinbarten 5 Prozent nur 
0,2325 Euro pro verkauftem Exemplar. Hier wird 
deut lich, wie wichtig es ist, auf die Berechnungsgrund-
lage für Tantiemen zu achten. Wird der Nettoverlags-
erlös als Grundlage herangezogen, muss der Prozent-
satz für den Autor entsprechend höher ausfallen.

E-Books
Das ist bei E-Books der Fall. Dort dient standardmä-
ßig der Nettoverlagserlös als Berechnungsgrundlage 
für die Tantiemen, der Prozentsatz für AutorInnen 
fällt deutlich höher aus. Weniger als 25 Prozent sollten 
es nicht sein, bis zu 50 Prozent sind mit einigem Ver-
handlungsgeschick möglich.

Die einzelnen E-Book-Shops behalten vom Netto-
ladenpreis einen gewissen Prozentsatz ein, der sich 
zwischen 30 und 40,1 Prozent (siehe Kasten) bewegt. 
Das ist ihr Geschäftsmodell. Zusätzlich bedienen sich 
die meisten Verlage mittlerweile eines sogenannten 
digitalen Vertriebspartners, bei dem sie ihre Dateien 
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E-Book-Shops und die Prozente, die sie vom 
Nettoladenpreis einbehalten:
– 30 %: Amazon*, tolino media (beliefert beispiels-

weise thalia.de, hugendubel.de, weltbild.de, bue-
cher.de), minimore.de, beam, ceebo.de, iBookstore

– 35,5 %: libreka! (beliefert beispielsweise die May-
ersche Buchhandlung)

– 39,86 %: Libri
– 40,1 %: ciando
* Gilt bei Amazon nur bei E-Books, deren Verkaufspreis zwischen 
2,99 und 9,99 Euro liegt; bei Preisen, die darunter oder darüber 
liegen, behält Amazon 65 % ein.
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(E-Books) einmalig hochladen und der diese dann an 
die einzelnen Shops verteilt und die Abrechnung für 
den Verlag übernimmt. Beispiele für solche digitalen 
Vertriebspartner sind Bookwire und readbox, es gibt 
aber noch etliche andere. Bookwire etwa nimmt von 
dem Betrag, den die E-Book-Shops auszahlen, 20 Pro-
zent, die restlichen 80 Prozent gehen an den Verlag.

Für unsere Beispielrechnung nehmen wir einmal 
an, der Verkauf des E-Books liefe über eine der gro-
ßen Plattformen, die 30 Prozent einbehalten, die Au-
torin bekäme 25 Prozent vom Nettoverlagserlös. Bei 
einem Verkaufspreis des E-Books an den Leser von 
7,99 Euro (E-Books werden meist etwas günstiger 
an geboten als die Taschenbuchausgabe) ergibt sich 
bei 19 Prozent Umsatzsteuer ein Nettoladenpreis 
von 6,71 Euro. Davon behält der Shop 30 Prozent 
ein, 70 Prozent werden ausgezahlt, also 4,70 Euro. 
Davon wiederum zieht Bookwire als digitaler Vertriebs-
partner 20 Prozent ab, somit verbleiben 3,76 Euro 
als Nettoverlagserlös. Bei vereinbarten 25 Prozent er-
hält die Autorin also pro verkauftem (oder besser: 
lizenziertem) Exemplar 0,94 Euro. Das entspricht 14 
Prozent des Nettoladenpreises.

Bei 40,1 Prozent für den Shop sieht die Rechnung 
so aus: Von 6,71 Euro Nettoladenpreis zahlt der Shop 
59,9 Prozent, also 4,02 Euro an den digitalen Ver-
triebspartner, der davon wiederum 80 Prozent an 
den Verlag weitergibt, also 3,22 Euro. Der Autor er-
hält von diesem Betrag 25 Prozent, das entspricht 
0,81 Euro, somit rund 12 Prozent des Nettoladen-
preises.

Fazit
AutorInnen sollten vor Vertragsunterzeichnung genau 
darauf achten, wie sich die vereinbarten Tantiemen 
berechnen – und gegebenenfalls verhandeln. Weitere 
ausführliche Infos dazu gibt es im aktuellen Hand-
buch für Autorinnen und Autoren aus dem Uschtrin 
Verlag.

www.kerstin-broemer.de, www.literaturjournal.de

Ich habe es geschafft, denke ich. Der Flieger landet 
sicher, ich fahre mit dem Bus zu meiner Unterkunft 
für die nächsten zwei Wochen, wie abgemacht liegt 
der Schlüssel unter der Fußmatte der Eingangstür. 
Ich betrete meine Stipendiaten-Wohnung am Stadt-
rand von Reykjavík. Das ist motivierend: Die Ehre, 
an diesem Ort schreiben zu dürfen. Das Honorar des 
Stipendiengebers, das mir den Aufenthalt versüßt. 
Die Freiheit, hier schreiben zu dürfen, was ich will.

Und dennoch setzt nach einer Stunde – die Hei-
zung gluckst behaglich, die Lichter Reykjavíks leuch-
ten in die nordische Nacht – ein Gefühl von Beklom-
menheit ein. Denn ich werde hier zwei Wochen allein 
sein. Schreiben bedeutet, seit ich den Beruf des Autors 
ausübe, sich immer wieder diesem Gefühl auszuset-
zen, viel und bewusst, nackt und roh allein zu sein.

Dann mache ich es mir eben gemütlich! Packe den 
Stapel Papier aus, den ich aus Deutschland mitge-
bracht habe – als ob es in Island kein Papier gäbe, 
aber halt: Autorinnen und Autoren haben ein närri-
sches Verhältnis zu Papier, ihrem geliebten Rohstoff 
– schreibe schnell eine Romanbesprechung für eine 
deutsche Tageszeitung. Die Druckfahnen habe ich im 
Flugzeug gelesen, alles klar. Aber dann: Ich sitze für die 
läppischen zwei Seiten zwei Tage an meinem Schreib-
tisch in Island, überarbeite, zerknülle, verwerfe, ver-
zweifle – bis der Text, die Romanbesprechung, end-
lich vor mir steht. Willkommen in Reykjavík!

Was ich unter literarisch verstehe
Literarisches Schreiben verstehe ich als genreoffenes 
Schreiben. Man könnte auch vom Schreiben an sich 
reden, wenn diese Bezeichnung nicht allzu vage und 
widersprüchlich wäre – was ist dann Schreiben nicht 
an sich?

Literarisches Schreiben, wie ich es als Student am 
Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL) erlernt und 
dann als Autor angewandt habe, ist der Freistil unter 
den Schreibdisziplinen. Er kann jede Disziplin ent-
halten, jedes Genre wie Krimi, Thriller, Liebesroman 
et cetera. Oder er kann ganz eigene Wege gehen, wirk-
lich Freistil sein. Das heißt: genreoffen.

Und deshalb ist Literarisches Schreiben auch, so er-
kläre ich mir das, verletzungsanfälliger. Eben Freistil 
statt Pflichtübung. Beispiel Island: Die Skizze mei-
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